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AUFSÄTZE

Betriebliche Regulierung des  
Übergangs von der Erwerbsphase  
in den Ruhestand

Die „Rente mit 63“ hat es deutlich gemacht: Nach zwei Jahrzehnten der Einschränkung 
des Vorruhestands und der Anhebung der Altersgrenzen ist die flexible Gestaltung des 
Rentenübergangs wieder Teil der politischen Agenda. Entgegen dem Anschein stehen da-
bei jedoch nicht gesetzliche, sondern tarifliche und betriebliche Übergangsoptionen im 
Zentrum des staatlichen Regulierungsinteresses. Diese Steuerungsstrategie basiert auf der 
Annahme hinreichender Handlungsfähigkeit und -bereitschaft der Arbeitsmarktparteien. 
Die Analyse des betrieblichen Rentenübergangs zeichnet jedoch ein anderes Bild: ein be-
grenztes und sinkendes Angebot an Übergangsoptionen, eine hohe und zunehmende Di-
versität der Übergangsbedingungen und eine starke und steigende Selektivität der Zu-
gangschancen.

NORBERT FRÖHLER

1. Einleitung

Ausgangspunkt für die „Renaissance“ des flexiblen Renten-

übergangs sind die Anhebung der Regelaltersgrenze auf 67 

Jahre und die mit ihr verbundenen sozialen und politischen 

Verwerfungen. Zwar geht mit der steigenden Lebenserwar-

tung eine Verjüngung des Alters (Tews 1990) einher, die 

eine längere Erwerbsbeteiligung zumindest als zumutbar 

erscheinen lässt, auf der anderen Seite sind die gegenwär-

tigen Prozesse sozialer Beschleunigung (Rosa 2005) aber 

mit einer enormen Intensivierung und Entgrenzung von 

Arbeit verbunden, die eben dies erheblich infrage stellt. Wie 

der DGB-Index Gute Arbeit (2013) zeigt, glaubt die Hälfte 

der abhängig Beschäftigten nicht daran, bis zum Erreichen 

der Regelaltersgrenze erwerbsfähig bleiben zu können. In-

sofern ist es wenig verwunderlich, dass die „Rente mit 67“ 

nach wie vor eine der unpopulärsten Sozialreformen der an 

Leistungseinschränkungen und Aktivierungsmaßnahmen 

nicht eben armen Geschichte der jüngeren Sozialpolitik 

darstellt. In wiederkehrenden repräsentativen Meinungs-

umfragen wird sie regelmäßig von mindestens drei Vierteln 

der Bevölkerung abgelehnt (z. B. Infratest dimap 2012). 

Ähnlich hoch ist der Anteil derjenigen, die sich wieder fle-

xiblere Altersgrenzen wünschen (Forsa 2012).1

Die Absenkung der Altersgrenze für besonders langjäh-

rig Versicherte von 65 auf 63 Jahre durch das Mitte 2014 in 

Kraft getretene „RV-Leistungsverbesserungsgesetz“ erfüllt 

diesen Wunsch jedoch nur sehr begrenzt. Zum einen setzt 

die Inanspruchnahme des abschlagsfreien Rentenzugangs 

eine Mindestversicherungszeit von 45 Jahren voraus (ohne 

Zeiten des Bezugs von Arbeitslosenhilfe, Arbeitslosengeld 

II und von Arbeitslosengeld I in den letzten beiden Jahren 

vor der Rente), zum anderen handelt es sich hierbei um eine 

zeitlich befristete Sonderregelung, denn für alle nach 1952 

Geborenen wird das Renteneintrittsalter schrittweise um 

zwei Monate pro Jahr erhöht, bis schließlich Ende 2028 für 

die Jahrgänge 1964 und jünger wieder die alte Altersgrenze 

von 65 Jahren erreicht ist. Ohnehin zielen die aktuell zu 

beobachtenden Bestrebungen einer partiellen Re-Flexibili-

sierung des Rentenübergangs insgesamt weniger auf die 

gesetzliche als vielmehr auf die tarifliche und betriebliche 

Regulierungsebene, wie der (letztlich nicht verabschiedete) 

Referentenentwurf zum „Alterssicherungsstärkungsgesetz“ 

(BMAS 2012) oder der Arbeitsauftrag für die Mitte 2014 

eingesetzte Koalitionsarbeitsgruppe zur Erarbeitung weite-

rer Flexibilisierungsmaßnahmen (Deutscher Bundestag 

2014) zeigen. Beide Initiativen setzen auf die stärkere Nut-

1 Laut einer weiteren Umfrage der Gesellschaft für Konsum-

forschung (GfK) (2013) würden bei freier Wahlmöglichkeit 

nur 7 % der Erwerbspersonen über das 65. Lebensjahr hin-

aus erwerbstätig sein wollen, ein Drittel möchte am liebs-

ten zwischen 60 und 64 in Rente gehen, ein weiteres Drittel 

zwischen 55 und 60 und rund 20 % sogar noch früher.
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zung von Teilrenten, Beiträgen zum Ausgleich von Renten-

abschlägen oder Betriebsrenten – und damit auf Instrumen-

te, zu denen der Staat lediglich die Rahmengesetzgebung 

beisteuert, deren konkrete Gestaltung und insbesondere 

Finanzierung jedoch den Tarif- und Betriebsparteien obliegt.

Mit diesen politischen Bestrebungen wird die Tradition 

der Vertariflichung und Verbetrieblichung sozialstaatlicher 

Aufgaben fortgeschrieben, welche die Rentenübergangspo-

litik bereits seit mehr als zwei Jahrzehnten charakterisiert 

(Fröhler 2014a). Beginnend mit der Rentenreform 1992 

wurden die flexiblen Altersgrenzen in der gesetzlichen Ren-

tenversicherung sukzessive angehoben bzw. abgeschafft und 

der vorzeitige Rentenzugang mit dauerhaften Rentenab-

schlägen versehen. Um den Erwerbsausstieg über den Inva-

liditätspfad zu erschweren und Ausweichreaktionen aus den 

Altersrenten zu unterbinden, wurden überdies die Hürden 

des Zugangs zur Erwerbsminderungsrente angehoben und 

die Leistungen reduziert. Auch im Bereich der Arbeitsför-

derung wurden Übergangspfade zusehends verschlossen 

(z. B. durch die Abschaffung des erleichterten Arbeitslosen-

geldbezugs oder der Altersteilzeitförderung) und der Ar-

beitsangebotsdruck auf Ältere deutlich erhöht (Hartz IV, 

Kürzung der maximalen Bezugsdauer von Arbeitslosengeld). 

Parallel zum Abbau der staatlichen Vorruhestandsoptionen 

wurde die Verlagerung der Übergangsgestaltung und -finan-

zierung auf die tarifliche und betriebliche Ebene gezielt ge-

fördert. Erste Ansätze hierzu reichen bis in die 1980er Jahre 

zurück, als mithilfe des Vorruhestandsgesetzes die betrieb-

lichen Vorruhestandsmodelle mit „kalkulierter Erwerbslo-

sigkeit“ eingedämmt werden sollten (Jacobs/Schmähl 1988). 

Es folgten das erste Altersteilzeitgesetz (1989), die Teilrenten 

(1992), der Abschlagsausgleich (1996), das zweite Altersteil-

zeitgesetz (1996) und die „Flexi-Gesetze“ zur sozialrechtli-

chen Regulierung von Langzeitkonten (1998, 2009). Neben 

der Entlastung der Sozialversicherungssysteme zielte und 

zielt diese Rahmengesetzgebung immer auch auf die Ver-

längerung des Erwerbslebens durch die Förderung von In-

strumenten des gleitenden Erwerbsausstiegs.

Diese – auch aus anderen Politikfeldern bekannte – Steu-

erungsstrategie des Ersatzes direkter staatlicher Interventi-

on durch die Förderung und Kontrolle der Selbstregulierung 

sozialer Akteure setzt die hinreichende Adaptionsfähigkeit 

des Systems der industriellen Beziehungen voraus, das be-

kanntermaßen von massiven Deregulierungs- und Dezen-

tralisierungsprozessen gekennzeichnet ist. Zugleich operiert 

sie vor dem Hintergrund erheblicher Wissenslücken, denn 

über die Gestaltung, Verbreitung und Nutzung des betrieb-

lichen und tariflichen Rentenübergangs und seiner Instru-

mente existierten bislang nur wenige gesicherte Erkennt-

nisse. Belastbare Daten liegen lediglich für einzelne 

Übergangsoptionen – namentlich Altersteilzeit und (bereits 

mit erheblichen Einschränkungen) Langzeitkonten – vor. 

Mit Hilfe von Daten aus der WSI-Betriebsrätebefragung 

kann im Folgenden erstmals ein umfassenderer Einblick in 

die betriebliche Übergangslandschaft gewonnen werden.2 

Zunächst wird das betriebliche Übergangsangebot unter-

sucht (Abschnitt 2). Danach werden Daten zur Regulie-

rungsstruktur (tariflich, betrieblich, individuell) und zu den 

betrieblichen Arbeitsbeziehungen analysiert (3). Anschlie-

ßend wird die Nutzung der Übergangsinstrumente durch 

die Beschäftigten erörtert (4). Vor dem Hintergrund der 

wichtigsten Untersuchungsergebnisse werden abschließend 

die Folgen der staatlichen Dezentralisierungsstrategie für 

die individuellen Handlungsoptionen der Beschäftigten 

diskutiert und es wird aufgezeigt, dass Bestrebungen zu 

einer Re-Flexibilisierung des Rentenübergangs besser auf 

die staatliche als auf die betriebliche und tarifliche Regulie-

rungsebene zielen sollten (5).

Die empirische Analyse basiert auf der telefonischen 

Befragung (CATI) von 1.984 Betriebsräten, die im Frühjahr 

2010 vom Institut für angewandte Sozialwissenschaften (in-

fas) im Auftrag des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftli-

chen Instituts der Hans-Böckler-Stiftung durchgeführt wur-

de.3 Die Grundauswahl der Interviews erfolgte auf Basis 

einer disproportionalen Zufallsstichprobe aus der Betriebs-

datei der Bundesagentur für Arbeit (BA). Für die Befragung 

wurden nur Betriebsstätten aus der privaten Wirtschaft be-

rücksichtigt, die 20 oder mehr Beschäftigte aufweisen. Für 

diese Betriebe sind die Befragungsergebnisse repräsentativ.4 

Hingegen erlauben sie keine validen Aussagen über Kleinst-

betriebe, betriebsratslose Betriebe sowie Dienststellen und 

Betriebe des öffentlichen Dienstes. Des Weiteren sinkt die 

Repräsentativität der branchenbezogenen Ergebnisse mit 

der zunehmenden Bedeutung der nicht erfassten Betriebe 

in der jeweiligen Branche. So ist beispielsweise nicht davon 

auszugehen, dass die Untersuchungsergebnisse die betrieb-

liche Realität im Baugewerbe, im Handel oder bei den sons-

tigen Dienstleistungen, wo der Anteil der betriebsratslosen 

Betriebe jeweils bei über 90 % liegt (WSI-Tarifarchiv 2014, 

S. 1.12), adäquat widerspiegeln. Schließlich ist zu beachten, 

dass es sich um eine Stellvertreterbefragung mit den allge-

mein bekannten Nachteilen (Schnell et al. 2008, S. 25f.) han-

delt, da pro Betrieb jeweils nur eine Person (meist der oder 

die Betriebsratsvorsitzende) befragt wurde. Wo möglich, 

werden deshalb andere vorhandene Daten sowie Er-

2 Die Erhebung war Teil eines von der Hans-Böckler-Stiftung 

finanzierten Forschungsprojekts zur Entwicklung des flexi-

blen Rentenübergangs, das neben quantitativen auch qua-

litative Methoden (Experteninterviews, Branchen- und Be-

triebsfallstudien) umfasste (Fröhler et al. 2013). 

3 Die WSI-Betriebsrätebefragung findet seit 1997 alle zwei 

Jahre statt (Schäfer 2008). Ein Schwerpunkt der Befra-

gungswelle 2010 war das Thema „Älterwerden im Er-

werbsleben“, in das wir einen Fragenblock zum Renten-

übergang integrieren konnten. Da dieser erst- und einma-

lig zur Anwendung kam, sind Verlaufsdarstellungen leider 

nicht möglich.

4 Die genannten Voraussetzungen erfüllten zum Befra-

gungszeitpunkt ca. 10 % aller privaten Betriebe, in denen 

ca. 44 % aller in der Privatwirtschaft Beschäftigten tätig 

waren (Ellguth/Kohaut 2011).
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kenntnisse aus qualitativen Studien ergänzend bzw. verglei-

chend hinzugezogen. Hierdurch lässt sich auch die 

eingeschränkte Aktualität der Daten zumindest zum Teil 

ausgleichen. Da die Befragung nach den letzten markanten 

„exogenen Impulsen“ – Finanzkrise, Rente mit 67, Abschaf-

fung der Altersteilzeitförderung – erfolgte, kann insgesamt 

davon ausgegangen werden, dass die im Folgenden präsen-

tierten Daten nach wie vor ein hinreichendes Abbild der 

empirischen Realität liefern.5

2. Betriebliches Übergangsangebot

Im Jahr 2010 wurde in 75 % der befragten Betriebe zumin-

dest eine Übergangsoption angeboten. In jedem vierten 

Betrieb bestand also keinerlei Möglichkeit eines regulierten 

vorzeitigen oder gleitenden Erwerbsausstiegs (Abbildung 1). 

Mit einer Angebotsquote von 55 % ist Altersteilzeit das mit 

großem Abstand bedeutendste betriebliche Übergangsins-

trument.6 Alle anderen Instrumente fallen demgegenüber 

deutlich ab. Die Kombination einer vorgezogenen (gesetz-

lichen und/oder betrieblichen) Altersrente mit einer Abfin-

dung oder anderen betrieblichen Leistung wird in 14 % der 

Betriebe angeboten. In ebenfalls rund jedem siebten Betrieb 

kann ein wie auch immer gearteter Vorruhestand (i. d. R. 

wohl eine gesetzliche und/oder betriebliche Altersrente) mit 

einer geringfügigen Beschäftigung kombiniert werden. In 

11 % der Betriebe wird ein Langzeitkonto angeboten, das 

zumindest optional für den Rentenübergang genutzt werden 

kann.7 Die Möglichkeit des Bezugs einer (gesetzlichen und/

oder betrieblichen) Teilrente mit ergänzender Teilzeitbe-

schäftigung ist ebenfalls in rund jedem neunten Betrieb 

gegeben. Die Kombination des Bezugs von Arbeitslosengeld 

mit einer Abfindung oder anderen betrieblichen Leistung 

– das klassische betriebliche Vorruhestandsmodell – kommt 

schließlich noch in 6 % der Betriebe zur Anwendung.

Die Daten lassen keine Rückschlüsse auf den Umfang 

des von dem Angebot erfassten Personenkreises zu. Auszu-

gehen ist von einer erheblichen Varianz zwischen Instru-

menten, Branchen und Betrieben. Bekannt ist, dass das An-

gebot stets nur einen Teil der (älteren) Beschäftigten umfasst 

(Fröhler et al. 2013, S. 586). Selbst wenn auf die Nutzung ab 

einem bestimmten Mindestalter ein tariflicher oder betrieb-

licher Anspruch besteht, ist dieser im Regelfall auf eine de-

finierte Quote der Anspruchsberechtigten begrenzt. Meist 

findet zusätzlich eine Begrenzung auf bestimmte Beschäf-

tigtengruppen statt, oder die Bedingungen werden nach 

Beschäftigungsmerkmalen differenziert. Bei freiwilligen 

betrieblichen Leistungen entscheidet in der Regel ohnehin 

alleine das Management darüber, welchen Beschäftigten es 

im Einzelfall ein Übergangsangebot unterbreitet.

Die logistische Regressionsanalyse offenbart mehrere 

betriebliche Faktoren, die sich in signifikanter Weise positiv 

oder negativ auf das betriebliche Übergangsangebot aus-

wirken (Tabelle 1).8 Die Wahrscheinlichkeit eines Über-

gangsangebots steigt mit der Betriebsgröße.9 Größere Be-

triebe verfügen bekanntermaßen eher über die notwendige 

ABB. 1

Betriebliches Angebot an Rentenübergangsinstrumenten*

Angaben in Prozent

*Mehrfachnennungen möglich. Basis: privatwirtschaftliche Betriebe mit Betriebsrat

und mehr als 20 Beschäftigten.

Quelle: WSI-Betriebsrätebefragung 2010; Berechnungen des Autors.
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5 Ich danke Thilo Fehmel für die Mitwirkung bei der Konzep-

tion und Auswertung der Befragung und Elke Ahlers für 

die Unterstützung bei der Datenauswertung.

6 Nach den Daten des IAB-Betriebspanels, einer jährlichen 

bundesweiten Repräsentativbefragung der Unterneh-

mensleitung von 16.000 Betrieben aller Wirtschaftszweige 

und Größenklassen, boten im Jahr 2011 hingegen ledig-

lich 8 % der Betriebe Altersteilzeit an (Leber et al. 2013, 

S. 5). Das Angebot ist rückläufig: Im Jahr 2006 lag die An-

gebotsquote noch bei 10 % (ebd.). Die starken Abweichun-

gen zu den Daten der WSI-Betriebsrätebefragung zeigen 

den erheblichen Einfluss der Betriebsgröße und der Exis-

tenz eines Betriebsrats auf das Übergangsangebot. Es ist 

insofern davon auszugehen, dass auch die Angebotsdaten 

zu den anderen Übergangsinstrumenten die gesamtwirt-

schaftliche Realität deutlich überzeichnen.

7 Nach dem IAB-Betriebspanel boten im Jahr 2010 hingegen 

lediglich 2 % aller Betriebe mit ca. 10 % aller Beschäftigten 

gesondert geführte Langzeitkonten an, und in nur jedem 

vierten dieser Betriebe war der Rentenübergang ein mög-

licher Nutzungszweck (Ellguth et al. 2013, S. 5).

8 Die ausgewiesenen Odds-Ratios sind als relative Chancen-

verhältnisse zu interpretierten. Eine Odds-Ration größer als 

eins zeigt an, dass die Chance auf das Fehlen eines betriebli-

chen Übergangsangebots größer ist als für die Referenzkatego-

rie, bei kleiner als eins ist sie niedriger. Umgekehrt gilt also: Ein 

Wert kleiner als eins zeigt eine erhöhte Angebotswahrscheinlich-

keit an, ein Wert größer als eins hingegen eine verringerte.

9 Auch die Logit-Modelle von Bellmann/Janik (2010, S. 318) 

bestätigen den Zusammenhang zwischen Betriebsgröße 

und Vorruhestand.
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organisatorische Flexibilität, aufgrund des besseren recht-

lichen und faktischen Schutzes der Beschäftigten, aber auch 

über den höheren Bedarf für die Anwendung von Über-

gangsinstrumenten (Fröhler et al. 2013, S. 554). In Klein-

betrieben sind die personalpolitischen Ressourcen hingegen 

geringer, sind ältere Mitarbeiter eventuell weniger leicht zu 

entbehren und wiegen die Kosten schwerer. Zudem ist der 

Beschäftigungsschutz hier geringer, was die Kündigung von 

„entbehrlichen“ Älteren vereinfacht und die Notwendigkeit 

von Übergangsangeboten verringert. Neben der Betriebs-

größe wirkt sich die Tarifgebundenheit eines Betriebes po-

sitiv auf das Übergangsangebot aus, da Tarifverträge zum 

Teil einen Anspruch auf Angebot und Nutzung von Über-

gangsinstrumenten gewähren oder zumindest einen Anreiz 

für entsprechende Betriebsvereinbarungen darstellen (Fröh-

ler 2014a).10 Ein hoher Frauenanteil in der Belegschaft senkt 

hingegen die Angebotswahrscheinlichkeit, was v. a. darauf 

zurückführen sein dürfte, dass Frauen häufiger in kleineren 

und nicht tarifgebundenen Betrieben sowie in „atypischen“, 

gering qualifizierten und niedrig entlohnten Beschäfti-

gungsverhältnissen tätig sind und somit über ein geringeres 

primäres und sekundäres Machtpotenzial zur Durchsetzung 

eines Übergangsangebots verfügen.11

Keinen signifikanten Einfluss auf die Angebotswahr-

scheinlichkeit hat hingegen der Standort des Betriebes in 

West- oder Ostdeutschland. Bemerkenswerterweise ist auch 

die Altersverteilung in der Belegschaft kaum von Bedeutung. 

Folgt man der gängigen Annahme, dass Übergangsinstru-

mente die „Frühverrentung“ befördern, so müsste der An-

teil der über 55-Jährigen in Betrieben ohne ein Über-

gangsangebot eigentlich deutlich höher sein als in Betrieben 

mit einem solchen. Zwar existiert dieser Zusammenhang, 

er ist jedoch nur sehr schwach ausgeprägt. Dies legt die 

Vermutung nahe, dass der Unterschied zwischen Betrieben 

mit und ohne Übergangsangebot weniger im Frühverren-

tungsgrad besteht als vielmehr in der gebotenen sozialen 

Absicherung beim Übergang in den Ruhestand.

Auch im Hinblick auf die Wechselwirkungen von Perso-

nalpolitik und Übergangsangebot liefert die Regressionsana-

lyse zum Teil unerwartete Ergebnisse. So üben offenbar we-

der die Qualität der Arbeitsbedingungen noch ein erfolgter 

bzw. geplanter Personalabbau einen signifikanten Einfluss 

auf die Angebotswahrscheinlichkeit aus. Dies widerspricht 

der gängigen Annahme, dass Vorruhestandsinstrumente be-

vorzugt zum Personalabbau eingesetzt werden bzw. in Be-

trieben mit einem hohen Anteil gesundheitlich belas-

TABELLE 1 

Einflussfaktoren auf das Fehlen eines betrieblichen Übergangsangebots

Unabhängige Variablen Exp.-koeff. Unabhängige Variablen Exp.-koeff.

Betriebsstruktur Tarifbereich  

Betriebsgröße (log.) 0,738*** Grundstoffe & Prod.güter/IG BCE (n = 103) 0,569

Tarifgebundenheit 0,607*** Grundstoffe & Produktionsgüter/IGM (n = 71) 0,458*

geografische Lage (Referenz: Westdeutschland) 1,103 Investitions- & Gebrauchsgüter/IGM (n = 286) 0,745

hoher Frauenanteil (mind. 60 %) 1,293* Verbrauchsgüter/ver.di (n = 77) 0,746

hoher Anteil über 55-Jähriger (quadr.) 1,011** Baugewerbe/IG BAU (n = 64) 0,759

Personalpolitik  Handel (& Reparatur)/IGM (n = 82) 0,814

gute Arbeitsbedingungen (Arbeiten bis 67 mgl.) 0,927 Handel (& Reparatur)/ver.di (n = 168) 0,876

Altersstrukturanalyse vorhanden 0,713** Verkehr & Nachrichten/ver.di (n = 90) 0,631

Betriebsvereinbarung zum Rentenübergang vorhanden 0,190*** Kredit & Versicherungen/ver.di (n = 91) 0,277**

Personalabbau kürzlich erfolgt 0,887 sonstige Dienstleistungen/IGM (n = 55) 0,410*

Personalabbau geplant 0,787 sonstige Dienstleistungen/ver.di (n = 305) 0,554*

Abfindungsangebot vorhanden 0,598** Restbetriebe (n = 392) 0,796

Konstante 7,900*** Referenzkategorie: Verbrauchsgüter/NGG (n = 75)

Cox & Snell R² 0,179 n = gültige Fälle; einbezogene Fälle: 1.788

Nagelkerke R² 0,258

*/**/*** Statistische Signifikanz auf dem 5/1/0,1-% Niveau.

Quelle: WSI-Betriebsrätebefragung 2010; Berechnungen des Autors..

10 Bellmann/Janik (ebd.) weisen darüber hinaus einen positi-

ven Zusammenhang zwischen der Existenz eines Betriebs-

rats und dem betrieblichen „Frühverrentungsgrad“ nach.

11 Als Primärmacht werden die aus den Abhängigkeitsbezie-

hungen zwischen den betrieblichen Akteuren erwachsen-

den Machtpositionen bezeichnet, wohingegen Sekundär-

macht auf kollektiv erkämpften und staatlich garantierten 

Institutionen beruht (Jürgens 1984). 
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tender Arbeitsplätze (und einer entsprechend hohen Anzahl 

von leistungseingeschränkten Älteren) zur Anwendung kom-

men. Hingegen wirkt sich die Kenntnis der Altersstrukturen 

im Betrieb erwartungsgemäß signifikant positiv auf das Über-

gangsangebot aus. Beide Maßnahmen – Altersstrukturana-

lyse und Übergangsmanagement – sind häufig integrierte 

Bestandteile einer altersdifferenzierten Personalpolitik von 

insbesondere größeren Betrieben (Freidank et al. 2011). Wie 

qualitative Untersuchungen zeigen, streben solche Betriebe 

vor dem Hintergrund ihrer meist alterszentrierten Beleg-

schaften und der allseits prognostizierten Verknappung des 

Arbeitskräfteangebots verbreitet eine möglichst rasche Per-

sonalverjüngung mittels Vorruhestandsförderung an (Fröh-

ler et al. 2013, S. 557). Insgesamt lässt sich somit schlussfol-

gern, dass Übergangsinstrumente offensichtlich immer 

weniger zu einem allgemeinen Personalabbau, sondern viel-

mehr verstärkt zur gezielten Umstrukturierung und vor allem 

Verjüngung von Belegschaften genutzt werden.12

Ein weiterer wichtiger Faktor für die Existenz eines Über-

gangsangebots ist schließlich die Branchenzugehörigkeit des 

Betriebes.13 Eine signifikant erhöhte Angebotswahrschein-

lichkeit besteht in den Tarifbereichen „Kredit und Versiche-

rungen/ver.di“ (Bank- und Versicherungsgewerbe), „sonstige 

Dienstleistungen/IG Metall“ (≈ industrielle Dienstleistungen), 

„Grundstoffe und Produktionsgüter/IG Metall“ (≈ Eisen- und 

Stahlindustrie) sowie „sonstige Dienstleistungen/ver.di“. Mit 

Blick auf die Tariflandschaft ist des Weiteren von einer hohen 

Angebotswahrscheinlichkeit u. a. im öffentlichen Dienst, in 

der Metall- und Elektroindustrie, in der chemischen Indust-

rie sowie in der Papier-, Kunststoff- und Kautschukindustrie 

auszugehen, wo jeweils ein tariflicher Anspruch auf Alters-

teilzeit oder andere Übergangsinstrumente besteht, während 

u.a. im Baugewerbe, im Handel, in der Ernährungs- oder in 

der Textilindustrie die Chancen auf ein betriebliches Über-

gangsangebot aufgrund fehlender Branchentarifverträge oder 

tariflicher Ansprüche gering sind (Fröhler et al. 2013).

3.  Regulierungsstruktur und betriebli-
che Arbeitsbeziehungen

Lediglich in 52 % der Fälle basieren die betrieblichen Über-

gangsangebote auf einem entsprechenden Tarifvertrag (Ta-

belle 2). Das am stärksten tariflich regulierte Instrument ist 

TABELLE 2

Regelungsbasis der Rentenübergangsinstrumente und Praktikabilität der Tarifverträge mit betrieblichem Gestaltungsspielraum

Angaben in Prozent der Betriebe mit dem jeweiligen Angebot

Instrument Betriebe 

mit Ange-

bot 

(in % aller 

Betriebe)

davon hauptsächliche Regelungsbasis*

kein Tarifvertrag Tarifvertrag
Umsetzbarkeit der Tarifverträge mit 

Gestaltungsspielräumen (Spalte 5)

individuell
BV ohne  

TV-Bezug

TV ohne 

betr.  

Spielraum

TV mit 

betr. Spiel-

raum

(sehr) gut mittel
(sehr) 

schlecht

1 2 3 4 5 6 7 8

Altersteilzeit 54,7 26,7 9,4 29,1 33,2 49,4 45,7 3,7

vorgezogene Rente + betriebliche Leistung 13,6 39,2 20,4 17,7 22,7 36,6 61,0 4,9

Vorruhestand + geringfügige Beschäftigung 13,6 59,5 8,7 14,9 16,9 36,0 57,2 6,5

Langzeitkonto 11,2 20,1 30,2 10,1 39,0 34,8 54,5 10,6

Beschäftigung + Teilrente 10,6 54,3 6,9 18,1 20,7 29,1 54,2 16,7

Arbeitslosengeld + betriebliche Leistung 6,4 45,0 21,3 7,5 26,3 19,0 66,7 14,3

Gesamt 74,5 33,0 12,7 22,6 29,3 44,1 50,1 5,8

* Differenz zu 100 %: keine Angabe.

Quelle: WSI-Betriebsrätebefragung 2010; Berechnungen des Autors..

12 Der Ergebnisse der empirischen Analyse von Bellmann/Janik 

(2010, S. 318) unterstützen diese Hypothese. Demnach übt 

ein starker Personalaustausch einen signifikant positiveren 

Einfluss auf den betrieblichen „Frühverrentungsgrad“ aus als 

ein Personalabbau.

13 Um annähernd branchenbezogene Aussagen treffen zu 

können, wurden die Variablen „Wirtschaftsbereich“ und 

„Gewerkschaftsbereich“ zu einer Dummy-Variable verbun-

den und auf diese Weise zwölf verschiedene „Tarifberei-

che“ konstruiert. Als Referenzkategorie wurde die Kombi-

nation „Verbrauchsgüter/Gewerkschaft Nahrung-Genuss-

Gaststätten“ (weitgehend gleichzusetzen mit der Ernäh-

rungsindustrie) ausgewählt.
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Altersteilzeit (62 %),14 gefolgt von Langzeitkonten (49 %).15 

Alle anderen Instrumente sind weit überwiegend nicht ta-

riflich reguliert. In der Mehrzahl der Fälle erfordern die 

tariflichen Vorgaben eine betriebliche Konkretisierung oder 

bieten zumindest weitreichende betriebliche Gestaltungs-

spielräume. Dies gilt in besonderer Weise für Langzeitkon-

ten und den Arbeitslosengeldbezug mit ergänzenden be-

trieblichen Leistungen. Die den Instrumenten zugrunde 

liegenden Tarifverträge werden von den Betriebsräten 

durchaus kritisch bewertet: Mehrheitlich liegt die Beurtei-

lung der Praktikabilität der tariflichen Vorgaben lediglich 

im mittleren Wertungsbereich. Die mit Abstand beste Be-

wertung erzielen die Tarifverträge zur Altersteilzeit, am 

anderen Ende der Skala finden sich die tariflichen Vorgaben 

für die Beschäftigung mit Teilrente und den Arbeitslosen-

geldbezug mit ergänzenden betrieblichen Leistungen. Auch 

die Langzeitkontentarifverträge werden nur in einem Drit-

tel der Fälle als (sehr) gut umsetzbar bewertet.

Betriebsvereinbarungen ohne Bezug zu einem Tarifver-

trag sind nur bei 13 % der betrieblichen Übergangsangebo-

te die Hauptregelungsbasis. Lediglich bei Langzeitkonten 

(30 %), dem Rentenbezug (21 %) und dem Arbeitslosen-

geldbezug (20 %) mit ergänzenden betrieblichen Leistungen 

spielt diese Form der Regulierung eine nennenswerte Rol-

le. Ein Drittel der Übergangsangebote basiert hauptsächlich 

auf einer individuellen Vereinbarung zwischen Betrieb und 

Beschäftigtem, entzieht sich also weitgehend der kollektiv-

vertraglichen Regulierung. Dies gilt in besonderer Weise 

für den Vorruhestand mit geringfügiger Beschäftigung 

(59 %) und die Beschäftigung mit Teilrente (54 %), die sogar 

mehrheitlich einzelvertraglich geregelt werden.

Zusätzlich zur Regulierungsstruktur wurden die Be-

triebsräte auch nach den innerbetrieblichen Verhandlungen 

und möglichen Konflikten in Zusammenhang mit der Über-

gangsregulierung befragt. Die hierzu gewonnenen Daten 

belegen die konfliktmindernde Funktion von Tarifverträgen 

(Abbildung 2). Die beiden Instrumente, die am stärksten 

tariflich reguliert sind (Altersteilzeit und Langzeitkonto), 

erweisen sich auch als jene mit den geringsten Verhand-

lungskonflikten zwischen den Betriebsparteien. In der Hälf-

te der Betriebe verlaufen die Verhandlungen zu den beiden 

Instrumenten (nahezu) konfliktfrei und nur in 9 % (sehr) 

konfliktreich. Bei allen anderen Instrumenten sind die Ver-

handlungen deutlich komplizierter. Dies gilt in besonderem 

Maße für die Beschäftigung mit Teilrente und den Arbeits-

losengeldbezug mit ergänzenden betrieblichen Leistungen, 

wo es immerhin in 19 % bzw. 17 % der Betriebe zu erheb-

lichen Konflikten kommt.

Über alle Instrumente hinweg ist die Kostenproblematik 

der hauptsächliche Konfliktgrund (Abbildung 3). An zwei-

ter Stelle folgt stets mit gebührendem Abstand die Komple-

xität der Regelungen. Demgegenüber sind Probleme der 

Vereinbarkeit mit der betrieblichen Arbeitsorganisation 

oder des (adäquaten) Ersatzes von älteren Beschäftigten 

insgesamt deutlich nachrangig. Auffallend ist, dass in Zu-

sammenhang mit Langzeitkonten die Kostenproble-

ABB. 3

Gründe für Verhandlungsschwierigkeiten mit der Unternehmensleitung*

Angaben in Prozent der Betriebe, in denen Konflikte auftreten

*Mehrfachnennungen möglich.

Quelle: WSI-Betriebsrätebefragung 2010; Berechnungen des Autors.
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14 Nach Auskunft des WSI-Tarifarchivs waren Ende 2009 ca. 

1.000 einschlägige Verbands- und Firmentarifverträge in 

Kraft, die ca. 20 Mio. Beschäftigte erfassten.

15 Flächentarifverträge zu Langzeitkonten existieren v. a. im Ta-

rifbereich der IG BCE, aber auch im Bankgewerbe, in der Me-

tall- und Elektro-Industrie und in der Stahlindustrie. In ande-

ren Branchen (wie im Einzelhandel oder im öffentlichen 

Dienst) wurden zumindest Öffnungsklauseln vereinbart, um 

die Einbeziehung von tariflichen Leistungen in betriebliche 

Vereinbarungen zu ermöglichen. Darüber hinaus existieren 

etliche Firmentarifverträge, v. a. in Großkonzernen. Zur Vor-

reiterbranche hat sich insbesondere die chemische Industrie 

entwickelt, wo aufgrund des Demografietarifvertrags inzwi-

schen mindestens 44 % der tarifgebundenen Unternehmen 

über Langzeitkonten verfügen (Biermann 2013).
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Gebrauch als die unteren (ebd., S. 7). Signifikantere Un-

gleichheiten zeigen sich jedoch beim Einkommen: Beschäf-

tigte aus den unteren Einkommensquintilen haben eine 

deutlich geringere Chance auf Altersteilzeit als jene aus den 

oberen (Wanger 2010, S. 400). Eher wenig Einfluss auf die 

Nutzung von Altersteilzeit scheinen hingegen die Arbeits-

bedingungen und -belastungen zu haben: Berufe mit häu-

fig hohen körperlichen Belastungen oder ungewöhnlichen 

Arbeitszeiten sind unter den Altersteilzeitbeschäftigten 

leicht unterrepräsentiert, Berufe mit hohen psychischen 

Belastungen hingegen leicht überrepräsentiert (Wanger 

2009, S. 7). Hohe Altersteilzeitquoten weisen insbesondere 

die Dienstleistungskaufleute, die technischen und natur-

wissenschaftlichen Berufe, die Verwaltungs- und Bürobe-

rufe sowie die Sozial- und Erziehungsberufe auf. Am an-

deren Ende der Skala rangieren hingegen Dienstleistungen 

wie Körperpflege, Gästebetreuung, Reinigung, Verkehr 

oder Verkauf, aber auch die Bau- und die Textilberufe 

(Brussig et al. 2009, Anhang, Tab. 2).

Bekannt ist des Weiteren, dass Altersteilzeit ganz über-

wiegend in Form des Blockmodells praktiziert wird.17 Ende 

2009 waren rund 90 % der Altersteilzeitverhältnisse ver-

blockt (Wanger 2010, S. 395).18 Fast zwei Drittel der Alters-

teilzeitverhältnisse verfügt über eine vereinbarte Dauer von 

mindestens fünf Jahren. Dabei ist die durchschnittliche 

Dauer im Laufe der Zeit kontinuierlich angestiegen (Wan-

ger 2009, S. 5). Zugleich hat sich aufgrund der Anhebung 

der Altersgrenzen sowohl der durchschnittliche Eintritts- als 

auch Austrittszeitpunkt deutlich nach hinten verlagert. Zwi-

schen 1997 und 2007 ist das Durchschnittsalter der Alters-

teilzeitbeschäftigten von 57,7 auf 59,1 Jahre angestiegen 

matik seltener ein Konfliktgegenstand ist als bei allen an-

deren Übergangsinstrumenten, dafür aber die Komplexität 

der Regelungen sowie die (vermeintliche oder tatsächliche) 

Unvereinbarkeit mit der betrieblichen Arbeitsorganisation 

hier eine größere Rolle spielen. Darin bestätigt sich, dass 

Langzeitkonten zwar ein für das Unternehmen vergleichs-

weise kostengünstiges (weil überwiegend von den Beschäf-

tigten finanziertes), dafür aber auch voraussetzungsvolles, 

nicht leicht zu administrierendes und mit den betrieblichen 

Gegebenheiten zu vereinbarendes Übergangsinstrument 

sind (Hildebrandt et al. 2009).

4.  Nutzung und soziodemografische 
Nutzungsmuster

Belastbare quantitative Daten zur Nutzung nicht staatlicher 

Übergangsinstrumente sind rar. Wirklich aussagekräftig ist 

einzig die Datenlage zur Altersteilzeit, da die Geschäftsdaten 

der Bundesanstalt für Arbeit (BA) und der Deutschen Ren-

tenversicherung (DRV) diese als Beschäftigungsmerkmal 

ausweisen. Bekannt ist demnach, dass die Inanspruchnahme 

von Altersteilzeit zunächst beständig gewachsen ist: von 

209.000 Beschäftigten im Jahr 2000 auf 672.000 im Jahr 2009 

(DRV 2014a, S. 28). Damit befanden sich zu diesem Zeitpunkt 

2,6 % der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in Al-

tersteilzeit. Dies entsprach einer Nutzungsquote innerhalb 

der anspruchsberechtigten Altersgruppe der 55 – 64-Jährigen 

von rund 17 % (Wanger 2010, S. 396). Seitdem sind die Nut-

zungszahlen jedoch deutlich rückläufig: Im Jahr 2012 befan-

den sich nur noch 428.000 bzw. 1,5 % der Beschäftigten in 

Altersteilzeit. Dabei lag die Nutzungsquote in Ostdeutschland 

(1,8 %) über jener in Westdeutschland (1,5 %) und die Quo-

te der Männer (1,7 %) über jener der Frauen (1,4 %) (DRV 

2014a, S. 30ff.). Hauptgrund für die sinkende Nutzung ist der 

Wegfall der BA-Förderung zum Jahresende 2009. Schätzungs-

weise machten rund ein Drittel der Betriebe mit Altersteil-

zeitangebot von der Erstattung der gesetzlichen Mindestauf-

stockungsbeträge Gebrauch (Wanger 2009, S. 4). Aufgrund 

der gestiegenen Kosten bieten viele dieser Betriebe Alters-

teilzeit nun nicht mehr oder in geringerem Umfang bzw. zu 

deutlich schlechteren Konditionen (niedrigere Bezüge, hö-

heres Zugangsalter, reduzierte Dauer) an. Die gängige Kopp-

lung der Laufzeiten von Tarifverträgen und Betriebsverein-

barungen an die BA-Förderung bot Arbeitgeberverbänden 

und Unternehmen die Chance zu entsprechenden Anpas-

sungen in den notwendig gewordenen Neuverhandlungen 

(Fröhler et al. 2013, S. 530ff.).

Grundsätzlich folgt die Nutzung der Altersteilzeit dem 

Angebot, d. h. die Nutzungsquoten steigen mit der Betriebs-

größe und der Tarifbindung und variieren folglich stark 

mit der Branchenzugehörigkeit (Wanger 2009, S. 6).16 Des 

Weiteren machen insbesondere die mittleren, aber auch die 

höheren Qualifikationsgruppen, stärker von Altersteilzeit 

16 Hohe Nutzungsquoten weisen insbesondere die Energie- 

und Wasserversorgung, die öffentliche Verwaltung, das 

Kredit- und Versicherungsgewerbe und das produzierende 

Gewerbe auf. Kaum genutzt wird die Altersteilzeit hinge-

gen im Gastgewerbe, im Baugewerbe, in der Landwirt-

schaft, in den unternehmensnahen Dienstleistungen und 

im Handel (ebd.; Brussig et al. 2009, S. 14). 

17 Beim sogenannten Blockmodell teilt sich die Altersteilzeit 

in zwei Phasen: In der ersten Hälfte arbeiten die Beschäf-

tigten nach wie vor Vollzeit, erhalten jedoch bereits ihr re-

duziertes Altersteilzeitgehalt. In der zweiten Hälfte sind die 

Beschäftigten vollständig von der Arbeit freigestellt, bezie-

hen aber weiterhin ihr Altersteilzeitgehalt.

18 Der Anteil des Blockmodells ist im Laufe der 2000er Jahre 

sogar leicht angestiegen (Wanger 2009, S. 2). Frauen ma-

chen etwas häufiger von „echter“ Altersteilzeit Gebrauch 

als Männer. Signifikanter sind jedoch die regionalen Un-

terschiede: In den ostdeutschen Betrieben lässt sich das 

Gleichverteilungsmodell etwa doppelt so häufig finden 

wie in den westdeutschen (Brussig et al. 2009, S. 8). Dies 

ist zum einen auf den höheren Frauenanteil unter den Al-

tersteilzeitbeschäftigten, aber auch auf den höheren Anteil 

kleinerer Betriebe zurückzuführen, die allgemein häufiger 

von „echter“ Altersteilzeit Gebrauch machen als größere 

Betriebe (Wanger 2009, S. 2).
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(Brussig et al. 2009, S. 17). Inzwischen dürfte ein weiterer 

Anstieg stattgefunden haben. Gleichwohl ist anzunehmen, 

dass die Altersteilzeit nach wie vor in den meisten Fällen 

nicht über das 63. Lebensjahr hinausreicht, da Altersteil-

zeitbeschäftigte in der Regel die Zugangsvoraussetzungen 

zu einer vorgezogenen Altersrente erfüllen und sich die 

damit verbundenen Abschläge aufgrund ihrer überdurch-

schnittlichen Rentenanwartschaften auch eher leisten kön-

nen (Kaldybajewa/Kruse 2007).

Im Vergleich zur Altersteilzeit erweist sich die Datenla-

ge zu den anderen betrieblichen Übergangsinstrumenten 

hingegen bislang als ausgesprochen überschaubar. Zwar ist 

bekannt, dass Teilrenten im Rahmen der GRV kaum genutzt 

werden.19 Der Teilrentenbezug ist jedoch auch in der be-

trieblichen Altersversorgung möglich. Vermutlich sind auch 

hier die Nutzungsquoten gering, Belege dafür gibt es aber 

nicht. Ähnliches gilt für den vorgezogenen Rentenbezug 

mit ergänzenden betrieblichen Leistungen. Auch hier ist 

bekannt, dass der Ausgleich von Rentenabschlägen in der 

GRV kaum genutzt wird.20 In welchem Umfang solche Ab-

findungen in die Altersvorsorge fließen oder anderweitig 

genutzt werden, entzieht sich indes der Kenntnis. Des Wei-

teren lässt sich aus den vorliegenden Daten schließen, dass 

im Jahr 2010 wohl maximal 4 – 5 % der Beschäftigten in 

einem Betrieb tätig waren, der Langzeitkonten mit zumin-

dest optionaler Nutzungsmöglichkeit für den Rentenüber-

gang anbot (Ellguth et al. 2013, S. 5). Die tatsächlichen Nut-

zungszahlen liegen jedoch noch weit unter diesem Wert, da 

Langzeitkonten bekanntermaßen meist nur einem Teil der 

Belegschaft angeboten werden und wiederum nur ein Teil 

der Begünstigten von diesem Angebot auch tatsächlich Ge-

brauch macht. Zudem werden die – ohnehin meist geringen 

– Wertguthaben oft für andere Zwecke verbraucht (Hilde-

brandt et al. 2009). Völlig unbekannt ist schließlich, wie 

viele der älteren Arbeitslosengeldbezieher bzw. -beziehe-

rinnen21 zusätzlich betriebliche Übergangsleistungen erhal-

ten. Gleiches gilt für die Anzahl der geringfügig Beschäf-

tigten,22 die sich im Vorruhestand befinden.

Auch die im Rahmen der WSI-Betriebsrätebefragung 

gewonnenen Nutzungsdaten sind mit Vorsicht zu interpre-

tieren. Die Angaben der Betriebsräte dürften überwiegend 

auf Schätzungen beruhen. Zudem sind die jeweiligen Re-

ferenzsysteme und Gruppengrenzen, die den Angaben zu-

grunde liegen, unbekannt – und es ist davon auszugehen, 

dass diese in erheblicher Weise variieren. Aufschlussreich 

sind also weniger die konkreten Zahlen als vielmehr die 

jeweiligen Relationen.

Die höchste auf das jeweilige betriebliche Angebot be-

zogene Nutzungsquote weist die Altersteilzeit auf (Tabelle 3). 

Nach Angaben der Betriebsräte macht im Durchschnitt jede 

und jeder dritte Anspruchsberechtigte von dem (von Betrieb 

zu Betrieb differierenden und nicht näher quantifizierten) 

Angebot einer Altersteilzeitbeschäftigung Gebrauch. Eine 

etwas geringere Nutzungsquote (30 %) weisen Langzeitkon-

ten auf. Die Möglichkeit eines vorgezogenen Rentenbezugs 

mit betrieblichen Ausgleichszahlungen nimmt immerhin 

noch jeder vierte Anspruchsberechtigte wahr. Geringerer 

Beliebtheit erfreuen sich hingegen der Arbeitslosengeldbe-

zug mit ergänzenden betrieblichen Leistungen (17 %), die 

Kombination von Teilzeitbeschäftigung und Teilrente (17 %) 

und der Vorruhestand mit geringfügiger Beschäftigung 

(14 %). Die Frage nach Veränderungen im Nutzungsverhal-

ten in den letzten fünf Jahren vor der Befragung zeigt eine 

insgesamt nur geringe Entwicklungsdynamik. Signifikante 

Veränderungen sind eigentlich nur bei der Altersteilzeit fest-

zustellen, deren Nutzung in 39 % der Betriebe zugenommen 

hat, während hingegen in 20 % der Betriebe eine sinkende 

Nutzungsquote zu verzeichnen ist (was insgesamt mit den 

o. g. Daten korrespondiert). Die anderen Übergangsinstru-

mente zeichnen sich durch eine deutlich geringere Ent-

19 Im Jahr 2013 befanden sich unter den Neuzugängen in 

eine gesetzliche Altersrente exakt 1.624 Bezieher und Be-

zieherinnen einer Teilrente, was einem Anteil von 0,2 % 

entsprach (DRV 2014b, S. 74). Überdies kommen viele Teil-

renten offenbar nur unfreiwillig zustande, indem unwis-

sentlich die Hinzuverdienstgrenze für eine Vollrente über-

schritten wird (Hoffmann 2007).

20 Vom Rentenzugang 2013 machten exakt 880 Altersrentner/

innen von dieser Möglichkeit Gebrauch – und damit ledig-

lich 0,4 % derjenigen, die eine Altersrente mit Abschlägen 

bezogen (DRV 2014b, S. 25).

21  Im Jahr 2011 bezogen rund 250.000 Personen in der Al-

tersgruppe der 55 – 64-Jährigen Arbeitslosengeld I (Müm-

ken/Brussig 2013, S. 4).

22 Im Jahr 2013 gingen ca. 900.000 Personen aus der Alters-

gruppe der 55 – 64-Jährigen einer geringfügigen Beschäfti-

gung nach (BA 2014).

TABELLE 3

Nutzung der Übergangsinstrumente durch die Beschäftigten

Angaben in Prozent

Instrument Nutzungsquote 

(in % der An-

spruchsberech-

tigten)

Veränderung der Nutzung in den  

letzten 5 Jahren*

(in % der Betriebe mit jeweiligem Angebot)

häufiger gleich weniger

Altersteilzeit 35,2 39 40 20

Langzeitkonto 30,3 23 56 19

vorgezogene Rente +  
betriebliche Leistung

25,3 22 54 23

Arbeitslosengeld +  
betriebliche Leistung

17,1 26 51 23

Beschäftigung + Teilrente 16,7 21 61 15

Vorruhestand + gering-
fügige Beschäftigung

13,9 15 70 13

* Differenz zu 100 %: keine Angabe.

Quelle: WSI-Betriebsrätebefragung 2010; Berechnungen des Autors..
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wicklungsdynamik aus. Hier verfügen die Betriebe mit 

gleichbleibender Nutzungsquote stets über eine absolute 

Mehrheit. Gleichzeitig halten sich die Betriebe mit abneh-

menden und jene mit zunehmenden Nutzungsquoten stets 

in etwa die Waage – bei insgesamt leicht zunehmender Ten-

denz.

Zur Ermittlung soziodemografischer Nutzungsmuster 

wurden die Betriebsräte nach den hauptsächlichen Nutze-

rinnen und Nutzern der in ihrem Betrieb angebotenen Über-

gangsoptionen befragt. Dabei wurde nach Geschlecht, Ar-

beitszeit, Qualifikation, Einkommen und gesundheitlicher 

Lage differenziert (vgl. exemplarisch Abbildung 4).23 Trotz 

der begrenzten Validität der Stellvertreteraussagen und der 

durchwegs hohen Anteile von Betrieben, in denen scheinbar 

keine relevanten Nutzungsunterschiede existieren, sind den-

noch signifikante Nutzungsmuster erkennbar. So zeigt sich, 

dass die Nutzung tendenziell mit der Qualifikation und dem 

Einkommen sinkt, da sich die unteren Statusgruppen die 

mit einem vorzeitigen Erwerbsausstieg nahezu immer ver-

bundenen Entgelt- und Renteneinbußen offensichtlich we-

niger leisten können.24 Dies dürfte auch der Hauptgrund 

dafür sein, dass Vollzeitbeschäftigte häufiger von einem 

Übergangsangebot Gebrauch machen als Teilzeitbeschäftig-

te und Männer (mithin) häufiger als Frauen (Fröhler et al. 

2013, S. 220ff.).25 Weiterhin zeigt sich, dass die Übergangs-

instrumente vor allem von Beschäftigten mit leichten ge-

sundheitlichen Einschränkungen genutzt werden, während 

jene mit starken Einschränkungen offensichtlich oftmals 

nicht in der Lage sind, die Zugangsbedingungen (insbeson-

dere das notwendige Mindestalter) zu erfüllen (ebd., S. 222f.).

Jenseits dieser übergreifenden Gemeinsamkeiten lassen 

sich jedoch graduelle Unterschiede zwischen den einzelnen 

Instrumenten feststellen (ebd., S. 225). So werden insbeson-

dere die gleitenden Übergangsinstrumente (Teilrente und 

Vorruhestand mit geringfügiger Beschäftigung), die eine 

Verlängerung der Erwerbsphase bei reduzierter Arbeitsbe-

lastung ermöglichen und die Akzeptanz einer Teilzeitbe-

schäftigung voraussetzen, in stärkerem Maße auch von den 

unteren Qualifikations- und Einkommensgruppen, von 

Frauen sowie von Beschäftigten mit erheblichen gesundheit-

lichen Einschränkungen in Anspruch genommen.26 Auch 

der Arbeitslosengeldbezug mit ergänzenden betrieblichen 

Leistungen wird vergleichsweise häufig von den unteren 

Einkommensgruppen genutzt, wobei es sich jedoch über-

wiegend um vollzeitbeschäftigte Männer handelt. Darunter 

befinden sich auch vermehrt Personen mit eingeschränkter 

Leistungsfähigkeit, die die Zeitspanne bis zum Zugang in 

eine vorgezogene Altersrente überbrücken oder die hohen 

Abschläge bei frühzeitigem Rentenzugang vermeiden wollen. 

Auf der anderen Seite werden insbesondere der vorgezogene 

Rentenbezug mit ergänzenden betrieblichen Leistungen, 

aber auch Altersteilzeit und Langzeitkonten in stärkerem 

Maße von den höheren Einkommens- und Qualifikations-

gruppen genutzt, da diese Instrumente mit empfindlichen 

Entgelt- und Rentenverlusten verbunden sein können bzw. 

erhebliche Ansparressourcen voraussetzen.

5. Fazit

Die Ergebnisse der WSI-Betriebsrätebefragung zeichnen 

das Bild einer stark diversifizierten betrieblichen Über-

gangslandschaft mit einer erheblichen Bandbreite unter-

schiedlicher Übergangsoptionen und Nutzungsbedingun-

gen. Zugleich existiert mit der Altersteilzeit ein zentrales 

23 Auf die grafische Darstellung der Ergebnisse zu den ande-

ren genannten Variablen muss hier aus Platzgründen ver-

zichtet werden (siehe hierzu Fröhler et al. 2013, S. 216ff.).

24 Hierbei ist der Einfluss der Qualifikation insgesamt etwas 

schwächer ausgeprägt als der des Einkommens (Fröhler 

et al., S. 219f.).

25 Frauen weisen eine dreifach höhere Teilzeitquote auf 

(Wanger 2011) und ihr durchschnittlicher Bruttostunden-

verdienst liegt 22 % unter dem der Männer (StBA 2014).

26 Der Vorruhestand mit geringfügiger Beschäftigung wird je-

doch auch von privilegierten Beschäftigtengruppen (höher 

Qualifizierte und Beschäftigte ohne gesundheitliche Ein-

schränkungen) signifikant häufiger genutzt. In dieser Be-

schäftigtengruppe dient die geringfügige Beschäftigung 

meist der Weitergabe von Erfahrungswissen, auf das der 

Betrieb (noch) nicht verzichten will (Fröhler et al., S. 229).

ABB. 4

Nutzungsmuster der Übergangsinstrumente nach Einkommen

Angaben in Prozent der Betriebe mit dem jeweiligen Angebot

Vorwiegend Nutzung durch Beschäftigte mit                niedrigem Einkommen

       mittlerem Einkommen                  hohem Einkommen

       keine Unterschiede                  keine Angabe

Quelle: WSI-Betriebsrätebefragung 2010; Berechnungen des Autors.
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27 So gewähren z. B. die Tarifverträge zur Altersteilzeit stets 

betriebliche Entscheidungsspielräume zumindest im Hin-

blick auf Beginn, Dauer oder Ende der Altersteilzeitbe-

schäftigung oder die Verteilung der Arbeitszeit (Fröhler 

et al. 2013, S. 527ff.).

28 Wie andere Untersuchungen zeigen, stehen Betriebsräte 

der Verbetrieblichung der Arbeitsbeziehungen generell 

überwiegend ablehnend gegenüber (Nienhüser/Hoßfeld 

2010, S. 129).

Instrument, das den betrieblichen (und tariflichen) Ren-

tenübergang der letzten 15 Jahre geprägt hat. Die mit der 

Abschaffung der BA-Förderung verbundene jüngere Ent-

wicklung hat diese Dominanz verringert, aber (noch) nicht 

beseitigt (Fröhler et al. 2013, S. 563). Zwar geben die vor-

liegenden Daten keinen verlässlichen Aufschluss über die 

Gesamtentwicklung des betrieblichen Übergangsangebots 

und dessen Nutzung. Aufgrund des relativen Gewichts der 

Altersteilzeit ist jedoch davon auszugehen, dass sich die seit 

2009 stark sinkenden Angebots- und Nutzungszahlen in 

ähnlicher Weise auf die quantitative Entwicklung des ge-

samten betrieblichen Rentenübergangs auswirken. Auch 

die vorliegenden Branchen- und Betriebsfallstudien deuten 

darauf hin, dass sich das Übergangsangebot insgesamt ver-

ringert hat (ebd., S. 585f.). Zugleich lässt sich in der Summe 

eine Erhöhung der Zugangsvoraussetzungen und eine Ver-

schlechterung der Nutzungsbedingungen – sowohl in Bezug 

auf die finanzielle Absicherung als auch auf Beginn und 

Dauer des Vorruhestands – konstatieren. Zudem werden 

die Beschäftigten insgesamt stärker an der Finanzierung 

des betrieblichen Vorruhestands beteiligt.

Die erhebliche Heterogenität und Binnendifferenzie-

rung des betrieblichen Übergangsinstrumentariums ist we-

sentlich Ergebnis der zugrunde liegenden Regulierungs-

strukturen. Lediglich die Altersteilzeit ist mehrheitlich 

tarifvertraglich geregelt, alle anderen Instrumente werden 

überwiegend innerbetrieblich oder gar individuell reguliert. 

Selbst wenn ein Tarifvertrag die hauptsächliche Regelungs-

basis darstellt, garantiert dies keineswegs gleiche Nutzungs-

bedingungen, erweist sich doch der Rentenübergang gera-

dezu als ein Paradebeispiel für die auch in anderen 

Regulierungsfeldern feststellbaren Tendenzen der Dezent-

ralisierung und Fragmentierung der industriellen Bezie-

hungen (Bahnmüller 2009). Mehrheitlich gewähren die 

Tarifverträge – je nach Instrument und Branche variierend 

– (weitreichende) betriebliche Gestaltungsspielräume, zum 

Teil stellen sie lediglich Öffnungsklauseln oder Rahmenver-

einbarungen dar, deren Konkretisierung nahezu vollständig 

an die Betriebsparteien delegiert ist. Selbst die von den be-

fragten Betriebsräten als abschließend bewerteten Tarifver-

träge enthalten bei näherer Betrachtung oft zumindest Op-

tionsmöglichkeiten in Bezug auf einzelne Bedingungen.27 

Für die betrieblichen Akteure ist die Gestaltung des Ren-

tenübergangs eine komplexe Aufgabe, die leicht zu einer 

fachlichen und organisatorischen Überforderung führen 

kann. Zudem geht mit der Verbetrieblichung der Über-

gangsregulierung die konfliktmindernde Funktion von Ta-

rifverträgen verloren, wodurch Interessendifferenzen und 

Konflikte zwischen Unternehmensleitung und Belegschaft, 

aber auch zwischen verschiedenen Teilbelegschaften, an 

Dynamik und Bedeutung gewinnen. In der Hälfte der Be-

triebe verlaufen die Verhandlungen zwischen den Betriebs-

parteien konfliktreich, wobei nahezu immer die Vorruhe-

standskosten und die Verteilung der Kosten im Zentrum 

des Konflikts stehen. Zumindest seitens der Betriebsräte 

zeigen sich denn auch Hinweise auf eine verbreitete Unzu-

friedenheit mit der betrieblichen Situation und den tarifli-

chen Vorgaben, die sich als Wunsch nach einer stärkeren 

überbetrieblichen Regulierung des Rentenübergangs inter-

pretieren lassen.28

Die Diversität der Übergangslandschaft korrespondiert 

mit einer hohen Selektivität des Zugangs zu einem abgesi-

cherten Erwerbsausstieg. Hierbei kommen der Branchen- 

und der Betriebszugehörigkeit zentrale Bedeutung zu. Eine 

überdurchschnittliche Zugangswahrscheinlichkeit ist in 

jenen Branchen gegeben, in denen eine weitreichende ta-

rifliche Regulierung des Rentenübergangs existiert (wie z. B. 

in der chemischen Industrie) oder die Primärmacht der 

Beschäftigten hoch ist (wie z. B. im Bankgewerbe). Auch 

innerhalb der Branchengrenzen gibt es große Unterschiede, 

ob, und wenn ja wie viele und welche, Übergangsinstru-

mente zu welchen Konditionen im Betrieb angeboten werden. 

Die Wahrscheinlichkeit eines betrieblichen Übergangsange-

bots steigt mit der Betriebsgröße, der Tarifgebundenheit des 

Unternehmens, der Existenz einer betrieblichen Interessen-

vertretung und der Dominanz des „Normalarbeitsverhält-

nisses“ (Bellmann/Janik 2010, S. 318). Schließlich lassen 

sich auch innerhalb eines Unternehmens erhebliche Diffe-

renzen beim Zugang zu einem Übergangsangebot und bei 

den angebotenen Konditionen feststellen. Selbst wenn Ta-

rifverträge oder Betriebsvereinbarungen einen Nutzungs-

anspruch gewähren, so ist dieser im Regelfall quotiert, auf 

bestimmte Unternehmensbereiche oder Beschäftigtengrup-

pen begrenzt oder nach Beschäftigungsmerkmalen diffe-

renziert (Fröhler et al. 2013, S. 583). Dabei folgen die Be-

schränkungen meist zuvörderst den personalpolitischen 

Interessen der Betriebe, die im Fall des vorzeitigen Er-

werbsausstiegs offenbar immer weniger in einem allgemei-

nen Personalabbau als vielmehr in einer gezielten Personal-

verjüngung liegen. Ohnehin handelt es sich bei jeder dritten 

Übergangsoption um eine freiwillige Unternehmensleistung 

ohne kollektivvertragliche Basis, die den Betrieben weitge-

hend freie Wahl beim Nutzerkreis wie bei den Nutzungs-

konditionen garantiert.

Doch nicht nur die Zugangschancen sind ungleich zwi-

schen den Beschäftigten verteilt, sondern auch die Chancen, 

von einem solchen Angebot auch tatsächlich Gebrauch ma-

chen zu können. Da der vorzeitige Erwerbsausstieg mit 

(zum Teil erheblichen) Entgelt- und Renteneinbußen ver-

bunden ist und die Nutzung einer betrieblichen Übergangs-

option eine hinreichend lange Betriebszugehörigkeit 
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Übergangsoptionen in der Renten- oder Arbeitslosenversicherung die we-

sentlich Erfolg versprechenderen Ansatzpunkte sein. Auf gesetzlicher Ebe-

ne können nicht nur weitgehend einheitliche Bedingungen und Leistungen 

garantiert werden, staatliche Übergangsinstrumente stehen im Regelfall 

auch einem größeren Personenkreis zur Verfügung und ihre Inanspruch-

nahme ist nicht von einer hinreichend langen Zugehörigkeit zu einer be-

stimmten Branche, einem Betrieb oder einer Beschäftigtengruppe abhängig. 

Zudem besteht auf staatliche Instrumente bei Erfüllung der Zugangsbedin-

gungen in der Regel ein individueller Nutzungsanspruch, während dies bei 

tariflichen und betrieblichen Optionen meist nicht der Fall ist.29 Schließlich 

sprechen auch die beständig sinkende Tarifbindung und Verbreitung von 

Betriebsräten – insgesamt bewegt sich nur noch eine Minderheit von gut 

einem Viertel der Beschäftigten in der „Kernzone“ des dualen Verhand-

lungssystems aus Branchentarifvertrag und Betriebsvereinbarung (WSI-

Tarifarchiv 2014, S. 1.13) – für eine genuin staatliche Übergangsregulierung. 

Zumal auf Unternehmerseite seit geraumer Zeit generell ein nachlassendes 

Interesse an der Übergangsregulierung festzustellen ist (Fröhler et al. 2013, 

S. 514ff.). Ausschlaggebend hierfür sind zum einen veränderte Manage-

mentstrategien: Während früher interne Personalanpassungsstrategien 

dominierten, in denen dem Vorruhestand eine zentrale Bedeutung zukam, 

haben inzwischen effizientere Dezentralisierungs- und Externalisierungs-

strategien an Bedeutung gewonnen. Hinzu kommt die allgemein nach-

lassende Funktionalität von Kollektivverträgen für die Unternehmen 

aufgrund der politischen und organisatorischen Schwächung des Arbeit-

nehmerlagers. Schließlich richtet sich der personalpolitische Fokus vor 

dem Hintergrund der allseits erwarteten Schrumpfung des Erwerbsper-

sonenpotenzials im demografischen Wandel zunehmend auf eine mög-

lichst lange Nutzung der Arbeitskraft Älterer. Die Gestaltung des tarifli-

chen und betrieblichen Rentenübergangs wird somit in Zukunft noch 

mehr der Initiative von Gewerkschaften und Betriebsräten überlassen 

bleiben, die Kostenübernahme sich noch stärker auf die Seite der Beschäf-

tigten verlagern. Die Übergangsregulierung wird sich damit noch stärker 

auf jene Branchen und Betriebe beschränken, die von einer hohen Primär- 

und Sekundärmacht der Beschäftigten gekennzeichnet sind – mit der 

Folge einer weiter steigenden Selektivität und Diversität der Übergangs-

bedingungen und -chancen.

29 Gleichwohl sind natürlich auch auf staatlicher Ebene die Zugangs- und Nut-

zungschancen ungleich nach Geschlecht, Qualifikation, Einkommen oder Ar-

beitsfähigkeit verteilt. Der staatliche Leistungsabbau hat diese Selektivität 

noch erheblich verstärkt (Brussig 2011). Auch auf staatlicher Ebene wäre so-

mit eine gezielte Förderung der ressourcenschwächeren Personengruppen 

vonnöten, um die vorhandenen Ungleichheiten abzubauen. Vorschläge und 

Ansätze hierzu sind durchaus vorhanden (vgl. dazu Fröhler 2014b).
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